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Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 1 a auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Landeswahlgesetzes (Drs. 17/14472) 

- Erste Lesung -

Den Gesetzentwurf begründet Herr Staatsminister Joachim Herrmann persönlich. Bitte 

schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort.

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministerium): Herr Präsident, liebe Kolle

ginnen und Kollegen! Mit dem Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des 

Landeswahlgesetzes sollen für die kommende Landtagswahl 2018 die Verteilung der 

Abgeordnetensitze auf die Wahlkreise und die Stimmkreiseinteilung an die Bevölke

rungsentwicklung angepasst werden. Wir setzen damit die Änderungsvorschläge aus 

dem Stimmkreisbericht um, den die Staatsregierung dem Landtag am 6. Septem

ber 2016 erstattet hat.

Das geltende Wahlrecht sieht vor, dass die 180 Landtagsmandate auf die sieben 

Wahlkreise nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen zu verteilen sind. Nach den 

am gesetzlich festgelegten Stichtag, dem 15. Juni dieses Jahres, verfügbaren Zahlen 

der deutschen Hauptwohnungsbevölkerung zum Stand vom 30. November 2015 ge

winnt der Wahlkreis Oberbayern einen Sitz und hat demnach künftig 61 Sitze. Der 

Wahlkreis Unterfranken erhält entsprechend seinem Bevölkerungsanteil zukünftig 

nicht mehr 20, sondern 19 Landtagsmandate. Mit der auf einen Wahlkreis entfallenden 

Zahl von Gesamtmandaten steht unter Berücksichtigung der Bayerischen Verfassung 

auch die Zahl der in einem Wahlkreis möglichen Stimmkreise fest, weil danach je 

Wahlkreis höchstens ein Stimmkreis mehr gebildet werden darf, als Abgeordnete aus 

der Wahlkreisliste zu wählen sind. Danach kann dem Verlust des Mandates in Unter

franken durch Abgabe eines Listenmandats Rechnung getragen werden. Eine Ände

rung bei der Zahl der Stimmkreise ist in diesem Wahlkreis nicht erforderlich. In Ober

bayern kann aufgrund des neu hinzugekommenen Mandats ein Stimmkreis mehr 
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gebildet werden. Damit wird sich die Zahl der Stimmkreise in Oberbayern auf 31 erhö

hen.

Die Staatsregierung schlägt vor, den für Oberbayern neu hinzukommenden Stimm

kreis in der Stadtmitte der Landeshauptstadt München zu bilden, und zwar unter Ein

beziehung und Veränderung von Gebietsteilen weiterer Stimmkreise in München. In 

den übrigen Stimmkreisen des Wahlkreises Oberbayern und der anderen Wahlkreise 

drängen sich weitere Änderungen im Zuschnitt nicht auf. Hier soll unter Hinnahme 

noch vertretbarer Toleranzwerte am Grundsatz der Stimmkreiskontinuität festgehalten 

werden.Hohes Haus, ich würde mich freuen, wenn unsere Vorschläge im Rahmen der 

weiteren parlamentarischen Beratungen Ihre Zustimmung finden würden, und hoffe, 

dass das Gesetzgebungsverfahren im Interesse der Parteien und Wählergruppierun

gen, die sich auf Änderungen bei der Mandatsverteilung und der Stimmkreiseinteilung 

frühzeitig einstellen müssen, so durchgeführt werden kann, dass vom Landtag be

schlossene Änderungen zum Zeitpunkt der bereits Mitte April nächsten Jahres mögli

chen Wahlen für Vertreterversammlungen in Kraft getreten sind.

Ich freue mich auf eine konstruktive Beratung des Gesetzentwurfes und wünsche 

Ihnen allen heute einen wunderschönen langen Tag.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Staatsminister. – Ich er

öffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt nach der Geschäfts

ordnung 24 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei bekannter

maßen an der Redezeit der stärksten Fraktion. Als erstem Redner erteile ich Herrn 

Kollegen Schindler von der SPD das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Franz Schindler (SPD): Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wahlrechtsfragen sind Machtfragen, das weiß niemand besser als die CSU. Wir 

haben das bei allen zurückliegenden Änderungen der Einteilung von Stimmkreisen er

lebt. Dabei wurden immer ausgerechnet die Varianten als vorzugswürdig bezeichnet, 
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die für den CSUBewerber am vorteilhaftesten erschienen sind. Ich erinnere an die Bil

dung eines Stimmkreises RegensburgLand, Schwandorf, der für die damalige Kolle

gin Deml geschaffen und bald darauf wieder aufgelöst worden ist. Ich erinnere an die 

Schaffung eines sogenannten HundeknochenStimmkreises damals in Oberfranken 

und an die Diskussionen bei der letzten Stimmkreisreform über den neuen Stimmkreis 

im Raum Ingolstadt. Meine Damen und Herren, diesmal soll der Herr Kultusminister 

ein bisschen unterstützt werden.

(Beifall bei der SPD)

Mit dem jetzigen Gesetzentwurf wird vorgeschlagen, die Verteilung der Zahl der Abge

ordnetenmandate auf die Wahlkreise Oberbayern und Unterfranken sowie die Stimm

kreiseinteilung im Wahlkreis Oberbayern entsprechend den Vorschlägen der Staatsre

gierung in ihrem Stimmkreisbericht abzuändern. Zugrunde gelegt sind die Zahlen, die 

der Herr Innenminister bereits genannt hat. Da die deutsche Hauptwohnungsbevölke

rung ausweislich dieser Zahlen in Unterfranken um 1,27 % abgenommen und in Ober

bayern um 1,92 % zugenommen hat, muss Unterfranken einen Sitz abgeben und be

kommt Oberbayern einen zusätzlichen Sitz hinzu. Daran ist nicht zu rütteln.

Die auch diesmal im Stimmkreisbericht dokumentierte Tendenz, dass die Menschen in 

die Ballungszentren ziehen und dass ländliche und strukturschwache Gebiete Einwoh

ner und in der Folge auch Abgeordnetenmandate verlieren, ist weiß Gott nicht neu. Ich 

darf daran erinnern, dass zum Beispiel in Oberfranken die Zahl der Mandate von 25 

im Jahre 1950 auf 20 im Jahre 1998 und nach der Verkleinerung des Landtags auf 16 

zurückgegangen ist. Im Jahre 1950, bei weniger Einwohnern, waren es also noch 

25 Mandate, und seit 2003, nach der Verkleinerung des Landtags, sind es nur noch 

16, während in Oberbayern im gleichen Zeitraum die Zahl der Mandate von 54 auf 65 

angestiegen ist, nach der Verkleinerung des Landtags 60 betragen hat und jetzt dann 

61 betragen soll.
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Das liegt nicht nur an der demografischen Entwicklung, sondern hat schon auch etwas 

mit Politik zu tun und ist wenigstens ein Indiz dafür, dass es nicht so gut gelungen ist, 

überall in Bayern gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Natürlich ist uns be

kannt, dass mit dem Wahlrecht keine Strukturpolitik gemacht werden kann. Umgekehrt 

muss aber das Wahlrecht eine gescheiterte Strukturpolitik nicht auch noch sanktionie

ren. Es darf nicht einfach fatalistisch zugesehen werden, wie die Zahl der Abgeordne

ten aus Oberfranken, Unterfranken und der Oberpfalz immer weiter schrumpft und in 

der Folge auch die Zahl der Sitze in den Bezirkstagen zurückgeht.

Wir haben doch die absurde Situation, dass der Bezirkstag von Oberbayern künftig 

61 Mitglieder haben wird, der Bezirkstag der Oberpfalz und der Bezirkstag von Ober

franken nur noch 16 und der Bezirkstag von Unterfranken nur noch 19. Das ist absurd, 

weil die Bezirkstage im Prinzip überall die gleichen Aufgaben zu erledigen haben. Ob

wohl es dieses Mal, im Gegensatz zum Jahr 2011, nur um ein Mandat geht und ob

wohl der Aufschrei diesmal nicht so laut ist wie im Jahr 2011, ist es meines Erachtens 

weiterhin geboten, zu überlegen, wie der Prozess der Verringerung der Repräsentanz 

der peripheren Wahlkreise bei Beachtung des Grundsatzes der Wahlgleichheit ge

stoppt oder zumindest abgemildert werden kann.

Ich verweise diesbezüglich auf die Anhörung, die der Rechts und der Innenausschuss 

hierzu am 26. September 2011, hochkarätig besetzt, durchgeführt haben, und auf den 

ergänzenden Bericht der Staatsregierung vom 3. Mai 2011 über Möglichkeiten und 

Auswirkungen einer Änderung der Verfassung zur Festschreibung einer Mindestzahl 

von Mandaten für jeden Regierungsbezirk. Meine Damen und Herren, dieses Thema 

kann heute nicht weiter vertieft werden, aber es muss meines Erachtens in den Aus

schüssen noch einmal diskutiert werden.

Zu der vorgeschlagenen Schaffung eines zusätzlichen neuen Stimmkreises 109, Mün

chenMitte: Der Vorschlag, den neuen Stimmkreis für Oberbayern auf dem Gebiet der 

Stadt München zu bilden, ist verfassungsrechtlich nicht zwingend. Das wird auch nicht 

behauptet. Ein neuer Stimmkreis könnte auch außerhalb der Landeshauptstadt gebil
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det werden, zumal es auch dort Stimmkreise gibt, die schon bedenklich nahe an dem 

höchstzulässigen Abweichungswert kratzen, wie zum Beispiel WeilheimSchongau mit 

plus 23,1 % und Landsberg am Lech mit plus 22,8 %. Dafür, den neuen Stimmkreis in 

der Landeshauptstadt zu bilden, spricht aber, dass die Bevölkerung in München seit 

Jahren jährlich um etwa 25.000 Einwohner wächst und dass zwei Stimmkreise, näm

lich MünchenGiesing und MünchenMilbertshofen, schon jetzt mit plus 24 % bzw. plus 

20,3 % deutlich über dem Stimmkreisdurchschnitt liegen.

Der von der Staatsregierung nun vorgeschlagene Zuschnitt des neuen Stimmkreises 

MünchenMitte ist auch keineswegs zwingend. Tangiert werden sechs von bisher acht 

Münchner Stimmkreisen. Ausgerechnet die Teile der bisherigen Stimmkreise, in denen 

die SPD immer gut abgeschnitten hat, sollen nun weggenommen und in der Mitte der 

Stadt zu einem neuen Stimmkreis zusammengesetzt werden. Das ist für die CSUBe

werber in den bisherigen Stimmkreisen 108, 103 und 104 von gewissem Vorteil.

(Volkmar Halbleib (SPD): Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!)

Hinzu kommt, dass der Stadtteil Neuhausen, der bereits bei den zurückliegenden 

Stimmkreiseinteilungen willkürlich und mit absurden Folgen, insbesondere im Bereich 

des Rotkreuzplatzes, zusammengeschustert worden ist, nun erneut aus nicht nach

vollziehbaren Gründen zerschnitten werden soll. Dass der neue Stimmkreis nicht orga

nisch gewachsen ist, keine althergebrachte Identität hat und dass die bisherigen 

Stimmkreise in München nicht gerade von großer Kontinuität gekennzeichnet sind, 

liegt am System. Gleichwohl ist der vorliegende Vorschlag nicht zwingend und wird mit 

Sicherheit noch Gelegenheit und Anlass für Diskussionen in den Ausschüssen bieten.

Meine Damen und Herren, eine letzte Bemerkung: Den anderen Vorschlägen in die

sem Gesetzentwurf, auf die der Herr Innenminister nicht eingegangen ist, zum Beispiel 

was die Schaffung eines neuen Beschwerdeausschusses als Wahlorgan betrifft, stim

men wir zu. Ansonsten warten wir die Diskussionen in den Ausschüssen ab.

(Beifall bei der SPD)
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Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächster 

hat Herr Kollege Lorenz von der CSU das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Andreas Lorenz (CSU): Sehr geehrter Herr Landtagsvizepräsident, verehrte Kolle

gen! Zunächst einmal darf ich Ihnen einen guten Morgen wünschen. Dass das Wahl

recht einen gewissen Einfluss auf die politische Kultur eines Landes und auf das politi

sche Geschehen hat, haben wir nicht zuletzt in Amerika gesehen. Die Kandidatin Frau 

Clinton hat mit 2 % mehr Stimmen als ihr Konkurrent gewonnen. Landesweit hat sich 

aber Herr Trump durchgesetzt. Die Besonderheit des amerikanischen Wahlsystems 

ist, dass die Wahlmänner in den Bundesstaaten nach dem Mehrheitswahlrecht ge

wählt werden. Ich möchte das gar nicht kritisieren. Wir haben in Deutschland Gremien, 

wo es ähnlich ist. Ich nenne den Bundesrat, wo die jeweiligen Landesregierungen für 

die Gesamtheit ihres Landes nach dem Mehrheitsprinzip ihre Stimme abgeben.

Auch auf anderen Ebenen gab es eine breite Diskussion über das Wahlrecht. Ich 

nenne hier insbesondere das Bundestagswahlrecht. Nach derzeitigen Prognosen wird 

es trotz der bisherigen Abgeordnetenzahl von 598 möglicherweise nach der nächsten 

Wahl 700 Abgeordnete im Deutschen Bundestag geben. Das einschlägige Wahlrecht 

wird vermutlich bei der nächsten Bundestagswahl zu etwa 100 Ausgleichsmandaten 

führen, um ein paar Überhangmandate auszugleichen. Dieses Wahlrecht versteht 

kaum jemand. Selbst Spezialisten, die sich mit dem Wahlrecht auskennen, können 

das kaum erklären. Das ist ein sehr schwieriges Wahlrecht.

(Volkmar Halbleib (SPD): Damit kann man den Menschen in Unterfranken auch 

nicht erklären, warum bei ihnen ein Mandat wegfällt!)

Das bayerische Wahlrecht wird in Fachkreisen in den höchsten Tönen gelobt. Ich 

möchte Ihnen das einmal mit ein paar Punkten begründen. Das bayerische Wahlrecht 

ist vermutlich das basisdemokratischste und bürgerfreundlichste Wahlrecht, das es in 

ganz Europa gibt.Der Bürger in Bayern hat die Möglichkeit, sein Wahlrecht dadurch 

wahrzunehmen, dass er zwei gleichberechtigte Stimmen, Erststimme und Zweitstim
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me, abgibt. Beide Stimmen werden bei der Verteilung der Mandate gleichberechtigt 

berücksichtigt. Ich finde dieses Modell absolut richtig. Es wäre nicht nachzuvollziehen, 

wenn die Erststimme eine mindere Bedeutung als die Zweitstimme hätte. Unser Mo

dell stärkt auch die Beziehung der Wähler zu dem jeweiligen Abgeordneten.

Der Bürger in Bayern hat ferner die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, mit welchen Ab

geordneten das Parlament besetzt sein soll. Eine Partei setzt nicht eine unveränderli

che Kandidatenliste fest, sondern unterbreitet einen Vorschlag. Der Bürger kann auf 

der Grundlage des jetzigen Wahlrechts durch die Kombination aus Erststimme und 

Zweitstimme das Parlament quasi selbst zusammensetzen. Es ist durchaus möglich, 

dass ein Parlamentarier von, Beispiel Oberbayern, Platz 61 oder, Beispiel Oberfran

ken, Platz 16 der Landesliste in den Bayerischen Landtag gewählt wird. Derartige ba

sisdemokratische Möglichkeiten finden Sie meines Wissens in keinem anderen Bun

desland.

Das bayerische Wahlrecht spiegelt auch auf besondere Weise die regionale Tradition 

des Landes wider. Es wird nicht eine quasi anonyme Landesliste gewählt. Bei der 

Bundestagswahl stehen sogar nur die ersten fünf Kandidaten auf dem Stimmzettel. 

Bei der Landtagswahl stehen alle Kandidaten auf dem Stimmzettel, bis hin zu 

Platz 61, wie es künftig in Oberbayern der Fall sein wird. Der Bürger kennt seine parla

mentarischen Vertreter vor Ort. Er hat ausdrücklich das Recht, zwischen ihnen auszu

wählen.

Die Wahl zum Bayerischen Landtag ist überschaubar. Sie orientiert sich an der klein

teiligen Struktur Bayerns. Im Grunde finden bei der Landtagswahl sieben getrennte 

Wahlen statt. Dieses Modell halte ich für sehr günstig. Auch im Interesse der Mitwir

kungsmöglichkeiten der Bürger halte ich es für sehr gut. Die Bürger vor Ort kennen 

ihre Listenbewerber und ihre Abgeordneten. Sie wissen am besten, wer gewählt wer

den sollte.
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Dieses System ist zudem präzise. Die Abgeordnetenmandate werden auf die Wahl

kreise bzw. Regierungsbezirke streng mathematisch entsprechend der Bevölkerungs

entwicklung aufgeteilt. Das ist ein absolut faires Verfahren. Es gibt keinerlei politischen 

Gestaltungsspielraum, selbst dann nicht, wenn die Mehrheitsfraktion etwas anderes 

möchte.

(Lachen der Abgeordneten Isabell Zacharias (SPD))

61 Mandate in Oberbayern sind eben 61 Mandate in Oberbayern. Es steht nicht im 

Belieben der parlamentarischen Mehrheit, wahllos zu entscheiden, dass es 62 oder 

nur 60 sein sollten. Ich finde, das ist ein weises System. Es garantiert die gleichmäßi

ge regionale Verteilung der politischen Vertreter. Jede Partei, die im bayerischen Par

lament vertreten ist, wird vermutlich mindestens einen Abgeordneten aus einem Re

gierungsbezirk stellen.

Die Befürworter der Wahl einer Landesliste bitte ich, Folgendes zu bedenken: Wer 

schließt aus, dass dann nur jeweils 12 statt 16 Vertreter der Oberpfalz und Oberfran

kens dem bayerischen Parlament angehören? – Es könnten aber auch 20 sein.

Wer das gegenwärtige System ändern will, sollte im Blick haben, dass in kaum einer 

Region die Bevölkerung abnimmt. Im Gegenteil, in einigen Regionen nimmt sie deut

lich zu. Aber niemand wird wollen, dass die Vertretung gewisser Regierungsbezirke 

dadurch gemindert wird, dass die Zahl der Abgeordneten aus diesen Regierungsbezir

ken deutlich reduziert wird. Außerdem gilt es, das Prinzip der Wahlrechtsgleichheit zu 

beachten. Jede Stimme muss von Verfassung wegen zwingend die gleiche Wertigkeit 

haben. Wir dürfen nicht Bürger bestimmter Regierungsbezirke benachteiligen. Ebenso 

ist es unzulässig, Bürger einer Stadt gegenüber Bürgern des ländlichen Raums zu be

nachteiligen. Ich betone, der Erfolgswert jeder Stimme muss von Verfassung wegen 

gleich sein.

Wir sind durchaus für Überlegungen offen, die Zahl der Mitglieder des Bayerischen 

Landtags zu erhöhen. Schließlich wächst die Bevölkerung Bayerns insgesamt; in eini
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gen Regionen bleibt sie konstant. Das geltende Wahlrecht würde möglicherweise eine 

Erhöhung der Abgeordnetenzahl erfordern. Wir, die CSU, können darüber nicht allein 

entscheiden und schlagen das jetzt auch nicht vor. Wenn die Opposition das möchte, 

dann können wir darüber, wie gesagt, durchaus nachdenken. Die Erhöhung hätte sich 

an der Bevölkerungsentwicklung in den jeweiligen Regionen Bayerns zu orientieren.

Ich komme zu der konkreten Veränderung, die sich aus der Änderung des Landes

wahlgesetzes für Oberbayern ergibt. Wenn ich mich richtig erinnere, verlor Oberbay

ern bei der vergangenen großen Stimmkreisreform vier Stimmkreise, darunter zwei 

Münchner Stimmkreise. In Oberbayern kann jetzt aufgrund des neu hinzukommenden 

Mandats ein Stimmkreis mehr gebildet werden. Es ist logisch, dass München diesen 

zusätzlichen Stimmkreis erhält. Sofern in absehbarer Zeit ein weiterer Stimmkreis ge

bildet wird, kommt dieser aller Voraussicht nach dem übrigen Oberbayern zugute.

Auf München würden rechnerisch 8,7 Landtagsmandate entfallen – mit stark steigen

der Tendenz. Manchmal sind es pro Wahlperiode umgerechnet 0,1 oder sogar 

0,2 Stimmkreise mehr. Insofern ist es folgerichtig – ich erwähnte es bereits –, dass der 

zusätzliche Stimmkreis auf München entfällt. Das wird wohl von niemandem ernsthaft 

bestritten.

Vertreter der Opposition haben kritisch angemerkt, dass der Zuschnitt der Stimmkreise 

in München einem Tortenprinzip gefolgt sei. Der ursprünglich aufgelöste Stimmkreis 

MünchenMitte wird, wenn auch in anderem Zuschnitt, wiederhergestellt. Das ist eine 

sinnvolle, vernünftige Lösung, für die ich um Zustimmung bitte.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächster 

hat Herr Kollege Pohl von den FREIEN WÄHLERN das Wort. Bitte schön, Herr Kolle

ge.
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Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Herr Präsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Kollege Lorenz, vieles von dem, 

was Sie gesagt haben, ist fraglos richtig; es hatte aber nicht unbedingt etwas mit dem 

Gesetzentwurf, den wir heute beraten, zu tun.

Das bayerische Wahlrecht ist vorbildlich; diese Feststellung ist selbstverständlich rich

tig. Der Bürger hat ein weitgehendes Gestaltungsrecht. Er hat eine Erst und eine 

Zweitstimme etc. Ich will nicht alles wiederholen, weil das nicht unmittelbar mit dem 

vorliegenden Gesetzentwurf zu tun hat.

Wir könnten uns durchaus darüber unterhalten – jetzt komme ich zum Kern des The

mas –, die Zahl der Abgeordneten entsprechend der steigenden Einwohnerzahl zu er

höhen. Dazu bedürfte es einer Verfassungsänderung. Diese ist sicherlich nicht als Er

gebnis einer halbstündigen Debatte im Plenum und der sich anschließenden 

Ausschussberatungen hinzubekommen. Darüber müsste ausführlicher gesprochen 

werden.

Heute geht es darum, dass Unterfranken ein Mandat verlieren und Oberbayern eines 

gewinnen soll. Das ist zwingend, weil die Gleichwertigkeit jeder Stimme gewahrt wer

den muss. Hintergrund ist aber eine eigentlich bedenkliche Entwicklung, auf die Kolle

ge Schindler schon hingewiesen hat, nämlich die immer stärkere Zunahme der Ein

wohnerzahl und damit des Gewichts von Oberbayern und speziell der Stadt München. 

In dieser Entwicklung spiegelt sich die Politik der Bayerischen Staatsregierungen in 

den vergangenen Jahrzehnten wider. Der Fokus lag eindeutig auf Oberbayern und 

speziell auf München. Viele andere Regionen Bayerns wurden etwas im Abseits ste

hen gelassen.

In Schwaben wurden bei der Landtagswahl des Jahres 1950 29 Mandate vergeben. 

Interessanterweise errangen dort die SPD und der Bund der Heimatvertriebenen und 

Entrechteten jeweils nur ein Mandat weniger als die CSU; das hat sich ein wenig ge

wandelt.
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(Josef Zellmeier (CSU): Zum Guten!)

Obwohl auch Schwaben erheblich Einwohner hinzugewonnen hat, musste es im Laufe 

der Zeit drei Mandate abgeben.

(Markus Rinderspacher (SPD): Weil der Landtag verkleinert wurde!)

Das ist nicht wünschenswert, da wir sicherlich alle das Ziel haben, dass der Bürger 

seinen Mandatsträger auch direkt ansprechen kann. – Kollege Rinderspacher, diese 

Entwicklung ist auch, aber nicht nur dem Umstand geschuldet, dass der Landtag auf 

180 Abgeordnete verkleinert worden ist. – Strukturpolitische Fragen müssen wir uns 

auch stellen, wenn wir nach Oberfranken schauen.

Ich komme zu der Frage, wie die Ausgestaltung erfolgen sollte. Ich muss Herrn Kolle

gen Schindler uneingeschränkt recht geben: Dabei spielen Macht und Taktikfragen 

durchaus eine Rolle. Ich selbst habe es erlebt. Im Jahr 1998 wurde mein Stimmkreis 

neu geordnet, und zwar sehr nach dem Gusto des Mandatsträgers. Mein Stimmkreis 

umfasst gegenwärtig drei Gebietskörperschaften bzw. Teile davon, nämlich eine kreis

freie Stadt, ein paar Gemeinden eines Landkreises und die Hälfte eines anderen 

Landkreises. In den Stimmkreisen vieler anderer Kollegen sind die Verhältnisse ähn

lich kompliziert.Es ist klar, dass München wächst. Aber der Zuschnitt im Einzelnen 

sollte in den Ausschüssen sehr kritisch hinterfragt werden. Die SPD steht jedoch in 

München gar nicht so schlecht da. Immerhin hat sie dort traditionell ihr einziges Direkt

mandat. Herr Kollege Piazolo, wir FREIE WÄHLER werden von einem Direktmandat in 

München noch einige Zeit träumen müssen. Deshalb betrifft es uns weniger als die 

Kolleginnen und Kollegen der SPD. Dennoch darf man das Ganze nicht parteipoli

tisch, sondern muss es strukturell betrachten. Aus diesem Grund ist es notwendig, in 

den Ausschüssen ganz genau hinzuschauen. Die anderen Änderungsvorschläge sind 

zwingend. Diesen wird man auf jeden Fall zustimmen. Was den Stimmkreiszuschnitt 

betrifft, erwarten wir spannende Debatten in den Ausschüssen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächste 

hat Frau Kollegin Schulze vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. Bitte schön, 

Frau Kollegin.

Katharina Schulze (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bayern 

verändert sich ständig. Dazu gehört auch, dass die Zahl der Einwohnerinnen und Ein

wohner in manchen Gebieten zunimmt und in anderen abnimmt. Das hat wiederum zu 

Recht Auswirkungen auf die Zahl der Abgeordnetenmandate. Heute haben wir bereits 

von den Vorrednern gehört, dass die 180 Abgeordnetenmandate nach dem Verhältnis 

ihrer Einwohnerzahl auf die Wahlkreise aufgeteilt werden. Zum gesetzlich vorgesehe

nen Stichtag lagen die nach dem Bevölkerungsstatistikgesetz zuletzt fortgeschriebe

nen Einwohnerzahlen zum 30.11.2015 vor. Nach diesen Einwohnerzahlen gewinnt 

Oberbayern einen Sitz hinzu, Unterfranken muss einen Sitz abgeben. Deshalb ist es 

richtig, dass wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen und eine Anpassung vor

nehmen.

Wenn man sich jedoch den Gesetzentwurf der Staatsregierung anschaut, muss man 

sich wundern. Ja, richtig ist, dass man in München keinen neuen Stimmkreis bilden 

muss. Man kann es aber tun. Das ist sinnvoll – das hat Herr Kollege Schindler schon 

angesprochen –, weil München wächst und wächst. Man könnte auch in der Mitte 

einen neuen Stimmkreis einfügen. Der Vorschlag der CSUStaatsregierung ist jedoch 

nicht ausgereift und ausgewogen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es liegt eine Ungleichverteilung der Stimmberechtigten je Stimmkreis vor. Man kann 

nicht davon sprechen, dass in den neuen Stimmkreisen ungefähr gleich viele Einwoh

ner leben. Bereits nach der derzeitigen Verteilung besteht eine Differenz in Höhe von 

34.911 Stimmberechtigten zwischen dem Stimmkreis mit der geringsten Anzahl an 

Stimmberechtigten und dem Stimmkreis mit der höchsten Anzahl an Stimmberechtig

ten. Wenn man die Regelungen des Gesetzentwurfs der Staatsregierung zugrunde 
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legen würde, würde sich die Differenz noch erhöhen. Deshalb sind wir GRÜNE der 

Meinung, dass wir uns dieses Thema in den nachfolgenden Beratungen in den Aus

schüssen noch genau anschauen müssen. Wir sollten prüfen, wie man eine Ausgewo

genheit der Stimmberechtigten in den dann neuen Stimmkreisen gewährleistet.

Herr Kollege Lorenz, wir sind nicht gegen 61 Sitze für Oberbayern. Ich habe bereits 

ausgeführt, dass das nach dem Gesetz so sein muss. Die CSU und die Staatsregie

rung haben jedoch sehr wohl Einfluss auf den Zuschnitt. Wenn man sich Ihren Vor

schlag anschaut, ist nicht von der Hand zu weisen, dass dieser politisch motiviert ist. 

Sie haben sich nach den Ergebnissen in den Wahllokalen erkundigt und sich gefragt: 

Wie schneiden wir uns das so zurecht, dass die Kandidatinnen und Kandidaten von 

der CSU möglichst gut abschneiden? Wie schafft man es, der Konkurrenz Stimmkrei

se wegzuschneiden, sodass es für sie nicht gerade rosig aussieht? Das ist nicht in 

Ordnung, wenn man eine Repräsentation und eine direkte Verteilung will. Das ist 

weder fair noch demokratisch sinnvoll.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Davon abgesehen werden Stimmkreise total zerschnitten. Man hat diesen typischen 

Flickenteppich. Das ist nicht zielführend. Die Bürgerinnen und Bürger sollten wissen, 

wer ihre Ansprechpersonen der verschiedenen Parteien im Bayerischen Landtag sind. 

Darum werden wir GRÜNE uns dieses Thema in den Ausschüssen noch zu Herzen 

nehmen. Wir hoffen, dass wir dort eine gemeinsame und gute Lösung finden. In den 

neuen Stimmkreisen in München sollte es eine ausgewogenere Repräsentation von 

Stimmberechtigten geben. Einen Flickenteppich mit einer unterschiedlichen Anzahl 

von Stimmberechtigten pro Stimmkreis lehnen wir ab.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Weitere Wort

meldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Ich schlage 

vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
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als federführendem Ausschuss zuzuweisen. Besteht damit Einverständnis? – Wider

spruch erhebt sich nicht. Dann ist das so beschlossen.
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